
 

 

Anlage 1 

zur Geschäftsordnung 

des Kreistages Bad Tölz-Wolfratshausen 
 
 

Umweltausschuss 

- Abgrenzung Zuständigkeit gemäß § 37 Abs. 1 GSchO - 

- Ausschuss hat beratende und beschließende Funktion - 

- Beschluss Kreistag vom 17.12.2008 -

 
1. 

 
beratend 

 
  

Verordnungen über Landschaftsschutzgebiete (Art. 45 Abs. 1 Ziff. 3 
BayNatSchG i. V. m. Art. 30 Abs. 1 Ziff. 9 LkrO), 
 

  
Stellungnahmen des Landkreises zu Entwürfen von Rechtsverordnungen i. 
S. des Art. 46 Abs. 1 des Bayer. Naturschutzgesetzes und 
 

  
Angelegenheiten der Abfallwirtschaft des Landkreises, soweit der Kreistag 
zuständig ist; 
 

  
Begleitung und Umsetzung der Energiewende 
 

 
2. 

 
beschließend 

 
  

Angelegenheiten des öffentlichen Nahverkehrs im Rahmen bereitgestellter 
Haushaltsmittel, 
 

  
Stellungnahmen des Landkreises zu überörtlichen Planungen und zu 
Maßnahmen der Raumordnung und Landesplanung, 
 

  
Ankauf ökologisch wertvoller Flächen oder deren finanzielle Unterstützung 
im Rahmen bereitgestellter Mittel, 
 

  
Richtlinien zur Förderung von Landschaftspflegemaßnahmen, 
 

  
Vergabe Umweltpreis 
 

 



 

Anlage 2 

zur Geschäftsordnung 

des Kreistages Bad Tölz-Wolfratshausen 
 
 

Bauausschuss 

- Abgrenzung Zuständigkeit gemäß § 36 Abs. 2 GSchO - 

- Ausschuss hat beratende und beschließende Funktion - 

- Beschluss Kreistag vom 17.12.2008 -

  

beschließend 
 

  

Architektenwettbewerbe, Planungswettbewerbe 
z.B.:  Art, Durchführung, Zahl zu einladender Architekten 

   Abwicklung, Auswertung 
   Vergabe 
 

  

Neue Hoch- und Tiefbaumaßnahmen einschl. Kosten- und 
Finanzierungspläne 
  Vorbereitung 
  Vergabe 
 
Anmerkung: Bei Neubaumaßnahmen nur vorberatende Funktion 
 

  

Gebäudesanierung, Reparaturmaßnahmen, Energietechnische 
Maßnahmen 
z.B.:  Vergabe (im Rahmen gen. HHPl.) 
 

 

 
 

Umweltverträglichkeit der Planung neuer Hoch- und Tiefbaumaßnahmen 
und wesentlicher Änderungen an bestehenden Objekten 
 

 

 



 

 
Anlage 3 

zur Geschäftsordnung 

des Kreistages Bad Tölz-Wolfratshausen 
 
 

Ausschuss „Schulen und Kultur“ 
 

- Abgrenzung Zuständigkeit gemäß § 36 Abs. 4 GSchO - 

- Ausschuss hat beratende und beschließende Funktion - 

- Beschluss Kreistag vom 17.12.2008 - 
 

1. beratend 

 Erstellen, Beraten des Schulentwicklungskonzeptes  KA  KT 

 Schülerbeförderung  KA  KT 

 Schulpolitische Themen 
z.B.:   Schulsozialarbeit 
   Ganztagesschule 

2. beschließend 

 Erstellen und Festlegen von Raumprogrammen für Schulbaumaßnahmen 

 Einholen und Beschließen von schulaufsichtlichen Genehmigungen 

 Erfassen, Fortschreiben, Beschließen von 
  Schülerzahlen, allg. Rahmendaten 

 Entgeltfestlegung für außerschulische Nutzungen durch Vereine, VHS usw. 

 Gastschulbeiträge 

 Vergabe der Denkmalschutzmittel 

 Vergabe des Kunstpreises und des Kulturehrenbriefes 
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